Hinweise in grüner Schrift dienen nur der Nachvollziehbarkeit und gehören nicht in die Vollmacht. Diese Hinweise sind vor der Unterfertigung zu löschen. 
Jede Person, die Agenden der Selbstverwaltung für die WEG übernimmt, benötigt dafür eine eigene Vollmacht.
VOLLMACHT
Die unterfertigten Wohnungseigentümer der Liegenschaft KG [12345 Musterstadt] EZ [123], [Straße Hausnummer, PLZ, Ort], erteilen für die Übernahme bestimmter Agenden im Rahmen der Selbstverwaltung
Herrn/Frau [Name], geb. [Geburtsdatum] 
[Adresse]
sowie
Vollmacht und Auftrag zur Erbringung der folgenden Tätigkeiten in Bezug auf die genannte Liegenschaft: 
Hierbei handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung der wichtigsten Agenden, die im Rahmen einer Selbstverwaltung anfallen. Die Liste muss mit Streichungen und Ergänzungen an die individuellen Umstände angepasst werden.
· Abschluss von Versicherungen für die WEG und Betreuung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen, 
· Versand der aktuellen Vorschreibungen entsprechend dem geltenden Aufteilungsschlüssel
· [bookmark: _Hlk190358714]Beauftragung von Leistungen der ordentlichen Verwaltung (zB Winterdienst, Reinigung, Wartungen, Strombezug, Rauchfangkehrer, Grünpflege, Leuchtmitteltausch, routinemäßige und kleinere Reparaturen und Erhaltungsmaßnahmen etc) 
· Eröffnung und Führung von Bankkonten für die Bildung und Verwahrung der Rücklage sowie die Abwicklung und Zahlung von Betriebskosten und Abgabe aller dafür notwendigen Erklärungen für die unterfertigten Wohnungseigentümer
· Entgegennahme von Vorschreibungen, Rechnungen und sonstiger Korrespondenz sowie Veranlassung der Zahlung von Rechnungen im Rahmen der ordentlichen Verwaltung aus dem Betriebskosten- und Rücklagenkonto
· Entgegennahme von Schriftstücken aller Art (Zustellvollmacht)
· Vertretung der Eigentümergemeinschaft vor Behörden und Finanzämtern 
· Buchhaltung
· Vorbereitung von Steuererklärungen
Die Vollmacht ist auf die genannten Agenden beschränkt und umfasst ausdrücklich nicht
· Tätigkeiten, die unter die außerordentliche Verwaltung fallen
· eine Prozessvollmacht gem. § 31 ZPO und die Beauftragung berufsmäßiger Parteienvertreter iSd § 31 ZPO oder anderer Verfahrensvorschriften
· Die Aufnahme von Darlehen und das Anhängigmachen gerichtlicher Verfahren 
· Einschreiten in grundbuchsrechtlichen Angelegenheiten 

Der folgende Absatz ist je nach Wunsch der WEG anzupassen:
Die Vollmacht wird bis auf Widerruf erteilt. Herr/Frau [Name] ist berechtigt für die oben angeführten Angelegenheiten und Maßnahmen auch Sub-Vollmacht zu erteilen und es ist auch eine Doppelvertretung zulässig. Jeder Eigentümer kann seine Vollmacht jederzeit widerrufen. Die Vollmacht endet ebenso mit der Bestellung einer externen Hausverwaltung.
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